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Auch geringe Entgelte könneneineunternehmerischeTätigkeit begründen

Urteil des Bundesgerichts 2C_781/2014 vom 19. April 2015 i.S. Eidgenössische Steuerverwaltung
ESTV gegen A.-Stiftung B. zum MWSTG 2009; bisher nicht entschiedene Rechtsfrage

Regeste

Betreiben eines Unternehmens, Art. 10 Abs. 1 MWSTG. Von einer unternehmerischen
Tätigkeit kann grundsätzlich nicht gesprochen werden, wenn die Tätigkeit praktisch
ausschliesslich durch Nicht-Entgelte finanziert wird bzw. allfällige Entgelte bloss ei-
nen symbolischen Charakter haben (E. 5.6). Entgelte, die 4,4 bzw. 9,9 % des Gesamt-
aufwands (inkl. Finanzaufwand) ausmachen, sind zwar deutlich untergeordnet, können
aber nicht als bloss symbolisch betrachtet werden, insbesondere wenn ihre absolute Hö-
he deutlich über der Schwelle der obligatorischen Steuerpflicht für gemeinnützige In-
stitutionen liegt (E. 5.8). Der Umstand, dass infolge von Investitionen erhebliche Vor-
steuerüberschüsse resultieren, kann kein Anlass zu einer Umqualifikation in eine nicht-
unternehmerische Tätigkeit sein (E. 5.9). Grundsätzlich kann eine juristische Person
neben einer unternehmerischen eine nicht-unternehmerische Tätigkeit ausüben. Vor-
aussetzung ist aber, dass die Bereiche eindeutig voneinander getrennt werden können.
Insbesondere darf eine weitgehende Abtrennung von nicht-unternehmerischen Berei-
chen nicht wieder zur altrechtlichen Lage führen, in welcher der Vorsteuerabzug nur
bei steuerbaren Leistungen zulässig war (E. 6.2).

Exploitation d’une entreprise, Art. 10, al. 1, LTVA. Il n’y a en principe pas d’activité entre-
preneuriale lorsque l’activité en question est financée quasi exclusivement avec des fonds
ne faisant pas partie de la contre-prestation ou lorsque les éventuelles contre-prestations
encaissées ont un caractère purement symbolique (consid. 5.6). Des contre-prestations re-
présentant 4,4 % ou 9,9 % des charges totales (y c. les charges financières) sont certes
très modestes, toutefois elles ne peuvent pas être considérées comme purement symbo-
liques, en particulier lorsque leur montant absolu dépasse nettement le seuil prévu pour
l’assujettissement obligatoire des institutions d’utilité publique (consid. 5.8). Le fait que
d’importants excédents d’impôt préalable résultent d’investissements ne permet pas de ju-
stifier que l’activité soit requalifiée en activité non entrepreneuriale (consid. 5.9). En prin-
cipe, une personne morale peut exercer une activité non entrepreneuriale en parallèle à
son activité entrepreneuriale, à condition toutefois que ces deux domaines puissent être
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clairement distincts l’un de l’autre. Une séparation étendue des domaines non entrepre-
neuriaux ne doit notamment pas se traduire par un retour à la situation en vigueur sous
l’ancien régime, où la déduction de l’impôt préalable n’était admise que pour les prestations
imposables (consid. 6.2).

Esercizio di un’impresa, Art. 10 cpv. 1 LIVA. In linea di principio non è possibile parlare
di attività imprenditoriale nei casi in cui l’attività è finanziata quasi esclusivamente con
fondi non facenti parte della controprestazione o se le eventuali controprestazioni hanno
un carattere meramente simbolico (consid. 5.6). Delle controprestazioni costituenti il 4,4
o il 9,9 per cento delle spese complessive (comprese le spese finanziarie) sono chiaramen-
te molto modeste, ma ciononostante non possono essere considerate di natura puramente
simbolica, in particolare se il loro importomassimo è nettamente superiore alla soglia pre-
vista per l’assoggettamento obbligatorio delle istituzioni di utilità pubblica (consid. 5.8). Il
fatto che a seguito di investimenti risultino importanti eccedenze di imposta precedente,
non permette di giustificare che l’attività sia riqualificata di attività non imprenditoria-
le (consid. 5.9). Oltre a un’attività imprenditoriale, una persona giuridica è autorizzata
a esercitare un’attività non imprenditoriale, a patto però che i due ambiti possano essere
chiaramente distinti tra loro. Un’ampia separazione dei due tipi di attività non deve tra-
dursi in un ritorno alla situazione vigente sotto il vecchio diritto, secondo cui l’imposta
precedente poteva essere dedotta solo per le prestazioni imponibili (consid. 6.2).

Sachverhalt

A.

Die A.-Stiftung B. (im Folgenden: Stiftung B.) mit Sitz in U./SZ bezweckt laut Handelsre-
gistereintrag die Organisation von kulturellen Veranstaltungen für Menschen, die Aus-
einandersetzungmit Kunst suchen; die Förderung des Kultur- und Kunstverständnisses,
insbesondere der Jugend, durch Ausstellungen, Vorführungen, Vernissagen, Publikatio-
nen usw.; die Förderung der zeitgenössischen Kunst sowie von Anliegen allgemeiner
Natur im Bereich der aktuellen Kunst und Kultur durch Bereitstellen von finanziellen
Mitteln und durch das Einräumen einer Plattform im Y.-Kulturzentrum. Die Stiftung
B. ist seit dem 1. Januar 1999 als Steuerpflichtige imMehrwertsteuerregister eingetragen.
Sie erbringt teilweise Leistungen,mit denen Einnahmen erzielt werden (Vermietung von
Räumen, Museumsbetrieb mit Cafeteria etc.). Zum grösseren Teil finanziert sie sich aber
durch Spenden und Kapitalertrag. Vom Februar 2009 bis Herbst 2010 wurde das Gebäu-
de Y.-Kulturzentrummit Investitionen in der Höhe von rund 5.8Mio. Franken renoviert.
In dieser Zeit erzielte die Stiftung kaum Umsätze, da der Museumsbetrieb ruhte.
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B.

B.a. Mit Schreiben vom 16. Juli 2010 machte die Stiftung B. Vorsteuern für die Abrech-
nungsperiode 1. Quartal 2010 sowie eine Einlageentsteuerung in Zusammenhang mit ei-
nemErgänzungsbau geltend. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) teilte darauf-
hin am 23. Juli 2010 schriftlich mit, dass die Vorsteuerabzüge inklusive der Einlageent-
steuerung anlässlich einer Kontrolle ab dem 1. September 2011 vor Ort geprüft würden.
Vom 5. bis 7.März sowie am 22. Juni 2012 fand bei der Stiftung B. eine Kontrolle durch die
ESTV statt, welche unter anderem mit der Einschätzungsmitteilung/Verfügung
Nr. 275’409 vom 20. Dezember 2012 abgeschlossen wurde. Die ESTV forderte darin von
der Stiftung B. für die Jahre 2010 und 2011 den Betrag von Fr. 794’767.– nebst Verzugszins.

B.b. Nachdem die Stiftung B. die Forderung unter Vorbehalt beglichen hatte, stellte
sie mit Schreiben vom 31. Januar 2013 Antrag auf Erlass einer begründeten Verfügung.
Eventualiter sei die eingereichte Rechtsschrift als Einsprache gegen die Einschätzungs-
mitteilung vom 20. Dezember 2012 entgegenzunehmen und die Steuerfestsetzung von
Fr. 794’767.– auf Fr. 9’923.35 zu reduzieren. Die Stiftung B. brachte vor, dass sie eine
unternehmerische Tätigkeit ausübe, womit die deklarierten Vorsteuern zum Abzug zu-
zulassen seien.

B.c. Mit Einspracheentscheid vom9. Juli 2013 wies die ESTV die Einsprache ab und stellte
fest, die Stiftung B. sei für die Steuerperioden 2010 und 2011 nicht mehrwertsteuerpflich-
tig, da sie keine unternehmerische Tätigkeit ausübe; sie könne deshalb keinen Vorsteu-
erabzug geltendmachen. Sie schulde der ESTV für die Steuerperioden 2010 und 2011 den
Betrag von Fr. 794’767.–, der mit der erfolgten Zahlung verrechnet werde.

C.

Die Stiftung B. erhob dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit dem
Antrag, die Steuer sei auf Fr. 9’323.35 zu reduzieren. Das Bundesverwaltungsgericht hiess
mit Urteil vom 15. Juli 2014 die Beschwerde im Sinne der Erwägungen gut und wies die
Sache zur Fällung eines neuen Entscheids an die ESTV zurück.

D.

Mit Eingabe vom 9. September 2014 erhebt die ESTV Beschwerde in öffentlich-recht-
lichen Angelegenheiten. Sie beantragt, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei auf-
zuheben und der Einspracheentscheid vom 9. Juli 2013 zu bestätigen.

Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Die Stiftung B. schliesst
auf Abweisung der Beschwerde.
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Erwägungen

1. – 2. ...

3.

3.1. Die ESTVhatte in ihremEinspracheentscheid erwogen, die Stiftung habe in den Steu-
erperioden 2010 und 2011 weniger als 25 % ihrer Aufwendungen durch Einnahmen aus
Leistungen gedeckt, ohne dass dafür ein konkreter unternehmerischer Grund vorliege.
Entsprechend der 25/75-Prozent-Regel gemäss MWST-Praxis-Info 04 sei ihre Tätigkeit
nicht auf die nachhaltige Erzielung von Einnahmen ausgerichtet; die Stiftung sei daher
nicht steuerpflichtig, weshalb auch kein Vorsteuerabzug möglich sei.

3.2. Die Vorinstanz erwog demgegenüber, die Stiftung habe durchaus Tätigkeiten aus-
geübt, welche auf die nachhaltige Erzielung von Einnahmen ausgerichtet seien (Ver-
mietung von Geschäftsräumen, Museumsbetrieb mit Cafeteria etc.). Die schematische
Anwendung der 25/75-Prozent-Regel führe im vorliegenden Fall zu einem sachwidrigen
Ergebnis. Die Stiftung sei subjektiv mehrwertsteuerpflichtig. Das bedeute aber nicht,
dass sie ohne weiteres alle bei ihr angefallenen Vorsteuern abziehen könne; ein Abzug
sei nur möglich, soweit die Vorsteuern im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit an-
gefallen seien. Die ESTV habe festzustellen, ob und wie weit die Stiftung neben dem
unternehmerischen Bereich noch über einen nicht unternehmerischen Bereich verfü-
ge, in welchem keine Vorsteuern abgezogen werden könnten. Zur Bestimmung dieses
Bereichs und zur Festsetzung der genauen Steuerforderung müssten durch die ESTV
weitere Abklärungen vorgenommen werden.

3.3. Die Beschwerdeführerin bringt vor, eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des
Mehrwertsteuerrechts liege nicht vor, wenn sich jemand ausschliesslich mit Nicht-
Entgelten finanziere. Gleiches habe zu gelten, wenn zwar Einnahmen aus Leistungen
erzielt werden, diese jedoch klar untergeordneter oder symbolischer Natur seien. Dies
sei anzunehmen, wenn absehbar sei, dass die Aufwendungen für eine Tätigkeit nicht
dauerhaft zumindest zu 25 % durch Einnahmen aus Leistungen gedeckt würden, ohne
dass dafür ein konkreter unternehmerischer Grund bestehe.

Im Interesse der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sei eine klare Grenze erforderlich.
Die vorinstanzliche Auffassung hätte zur Folge, dass selbst ein eindeutig untergeordne-
tes bzw. symbolisches Entgelt dazu führen würde, dass gemeinnützige Organisationen
Vorsteuern geltend machen könnten, was aufgrund der geringen Entgelte zu oft erheb-
lichen Vorsteuerüberschüssen führen würde. Dies würde faktisch wie eine Subvention
des Bundes wirken.
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Sodann sei es zwar grundsätzlich richtig, dass bei einem an sich steuerpflichtigen Unter-
nehmensträger auch nicht unternehmerische Bereiche existieren könnten, doch nenne
die Vorinstanz keine Kriterien für die Abgrenzung. Im vorliegenden Fall sei eine Abgren-
zung unterschiedlicher Bereiche nicht möglich.

3.4. Die Beschwerdegegnerin stimmt mit der Beschwerdeführerin überein, dass ihre Tä-
tigkeiten eng verzahnt seien, so dass ein eigenständiger nicht-unternehmerischer Be-
reich nicht eindeutig abgrenzbar sei. Sie übe jedoch entgegen der Auffassung der Be-
schwerdeführerin eine unternehmerische Tätigkeit aus; sie erziele plan- und regelmäs-
sig Einnahmen aus Leistungen in nicht bloss untergeordneter oder symbolischer Höhe.
Ihre Steuerpflicht sei denn auch bis Ende 2009 unbestritten gewesen. Die 25/75-Prozent-
Praxis der ESTV gemäss MWST-Praxis-Info 04 ergebe sich nicht aus dem Gesetz und
verstosse gegen das Legalitätsprinzip. Sie würde zu sachwidrigen und willkürlichen Er-
gebnissen führen und sei überdies unzulässigerweise rückwirkend angewendet worden.
Sie – die Beschwerdegegnerin – sei daher steuerpflichtig und auch zum Vorsteuerabzug
berechtigt.

4.

4.1. Nach Art. 10 Abs. 1 MWSTG ist steuerpflichtig, wer unabhängig von Rechtsform,
Zweck und Gewinnabsicht ein Unternehmen betreibt und nicht nach Absatz 2 von der
Steuerpflicht befreit ist. EinUnternehmenbetreibt, wer: a. eine auf die nachhaltige Erzie-
lung von Einnahmen aus Leistungen ausgerichtete berufliche oder gewerbliche Tätigkeit
selbstständig ausübt; und b. unter eigenemNamen nach aussen auftritt.Wer kein Unter-
nehmen betreibt, ist nicht steuerpflichtig und kann im Grundsatz auch keine Vorsteuer
abziehen (Art. 28 Abs. 1 MWSTG e contrario; C /H /V /J /
P , Handbuch zumMehrwertsteuergesetz, 3. Aufl. 2012, S. 617 Rz. 1673). Das stimmt
überein mit dem Zweck des Gesetzes, den nicht unternehmerischen Endverbrauch im
Inland zu besteuern (Art. 1 Abs. 1 MWSTG):Wer kein Unternehmen betreibt, ist Endver-
braucher und trägt nach der Grundkonzeption des Gesetzes die Steuer. Aus Praktikabi-
litätsgründen erfolgt der Bezug der Mehrwertsteuer indes nicht bei den Leistungsbezü-
gern, den eigentlichen Destinatären der Mehrwertsteuer, sondern bei den Leistungser-
bringern (BGE 140 II 495 E. 2.2.1 S. 497; 123 II 2951 E. 7a S. 307). Im Übrigen ist aber vor
dem Hintergrund der Allgemeinheit der Mehrwertbesteuerung und dem Postulat der
Wettbewerbsneutralität eine weite Auslegung des Tatbestandes der subjektiven Mehr-
wertsteuerpflicht am Platz (BGE 138 II 2512 E. 2.3.4 S. 256).

4.2. Art. 10 Abs. 1 MWSTG stimmt inhaltlich weitgehend mit Art. 21 Abs. 1 aMWSTG
(AS 2000 1300) überein. Dort fehlte zwar die ausdrückliche Erwähnung der Nachhaltig-

1 ASA 66, 384.
2 ASA 81, 81.
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keit, die aber schon altrechtlich als der gewerblichen/beruflichen Ausübung immanent
vorausgesetzt war (BGE 138 II 2513 E. 2.4.3 S. 258; Urteil 2C_814/2013 vom 3. März 2014
E. 2.3.3, in: ASA 82 S. 653). Die Umschreibung der unternehmerischen Tätigkeit hat aber
im neuen Recht infolge der Neuregelung des Vorsteuerabzugs eine neue und erweiter-
te Bedeutung erlangt (B /C /K , Vom alten zum neuen
Mehrwertsteuergesetz, 2010, S. 66 ff.; D C , Die Stellung des Unter-
nehmens im neuen Mehrwertsteuerrecht, ST 2010 S. 241; N H , Die sub-
jektive Steuerpflicht, ST 2010, S. 253): Das alte Recht machte den Vorsteuerabzug von
einem steuerbaren Umsatz abhängig (Art. 38 Abs. 1 und 2 aMWSTG; BGE 132 II 353 E. 4.3
und 8.2 S. 358 f.; Urteile 2A.650/2005 vom 15. August 2006 E. 3.3 und 3.4, in: StR 62/2007
S. 230; 2C_45/2008 vom 16. Dezember 20084 E. 3.3, in: StR 64/2009 S. 602; I P. B -

, in: Clavadetscher/Glauser/Schafroth, mwst.com, 2000, S. 694 ff.). Spenden,
die nicht einzelnen Umsätzen zugeordnet werden konnten, führten zu einer Vorsteuer-
kürzung (Art. 38 Abs. 8 aMWSTG). Demgegenüber können nach neuem Recht alle im
Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit angefallenen Vorsteuern grundsätzlich zum
Abzug gebracht werden (Art. 28 Abs. 1 MWSTG; Botschaft vom 25. Juni 2008 zur Verein-
fachung der Mehrwertsteuer, BBl 2008 6885, 6974 f.). Der Abzug ist nicht vom Erzielen
steuerbarerUmsätze abhängig (B /C /K , a.a.O., S. 73 f.,
207 f.; M B /A D. K , Ausgewählte Fragestellungen bezüglich
Unternehmen und Gemeinwesen im neuen MWSTG, ASA 78 S. 787;
C /H /V /J /P , a.a.O., S. 609 Rz. 1647, S. 617 Rz. 1673;
C , a.a.O., S. 241). Mittelflüsse, die nicht Entgelte sind, führen grundsätz-
lich nicht zu einer Vorsteuerkürzung (Art. 33 Abs. 1 MWSTG; BBl 2008 6885, 6978 f.; I
P. B , Der Vorsteuerabzug im neuen Mehrwertsteuerrecht, ST 2010, S. 259;
C /H /V /J /P , a.a.O., S. 295 Rz. 745, S. 639 Rz. 1734;
C , a.a.O., S. 241; R S , in: Geiger/Schluckebier, Kom-
mentar MWSTG, 2012, Art. 10 Rz. 55). Vorausgesetzt ist nur, aber immerhin, dass der
Vorsteuerabzug im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit erfolgt (Art. 28 Abs. 1
MWSTG; B /C /K , a.a.O., S. 209, 214 f. Rz. 52;
B B , in: Geiger/Schluckebier, Art. 28 Rz. 3, Art. 33 Rz. 7; C /
H /V /J /P , a.a.O., S. 625 Rz. 1693; C , a.a.O.,
S. 242; S , a.a.O., Art. 10 Rz. 60). Ist dies zu bejahen, ist der Vorsteuerab-
zug ausser bei steuerausgenommenen und nicht optierten Leistungen (Art. 29 Abs. 1
MWSTG; B , a.a.O., S. 260; C /H /V /J /
P , a.a.O., S. 366 f., 607 f.) weitgehend ungekürzt möglich; vorbehalten sind Kür-
zungen aufgrund von Subventionen und anderen Beiträgen im Sinne von Art. 33 Abs. 2
i.V.m. Art. 18 Abs. 2 lit. a-c MWSTG. Insbesondere führen – anders als noch im al-
ten Recht – Spenden nicht mehr zu einer Vorsteuerkürzung (C /H /

3 ASA 81, 81.
4 ASA 79, 612.
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V /J /P , a.a.O., S. 303, 664), was ein bewusster gesetzgeberischer Ent-
scheid war (vgl. BBl 2008 6885, 6979 zu Art. 34 E-MWSTG; AB 2009 N 474; AB 2009
S 429). Damit will das Gesetz die taxe occulte bei spendenfinanzierten Unternehmen
eliminieren (P /G , Sind Non-Profit-Organisationen unternehme-
risch tätig? ST 2013, S. 235).

5.

Streitig ist hier, ob die Beschwerdegegnerin ein Unternehmen betreibt.

5.1. Unbestritten tritt die Beschwerdegegnerin unter eigenem Namen nach aussen auf
und übt sie eine Tätigkeit aus, die grundsätzlich beruflich/gewerblich sein kann. Auch
die Nachhaltigkeit ihrer Tätigkeit ist nicht in Frage gestellt.

Streitig ist einzig, ob die Tätigkeit auf die Erzielung von Einnahmen aus Leistungen aus-
gerichtet ist.

5.2. Einnahmen aus Leistungen (Art. 10 Abs. 1 lit. a MWSTG) liegen vor, wenn Leistungen
im Sinne desMehrwertsteuerrechts (Art. 3 lit. c MWSTG) erbracht werden und dafür ein
Entgelt im Sinne des Mehrwertsteuerrechts (Art. 3 lit. f MWSTG) erzielt wird, wobei ein
derartiger Leistungsaustausch voraussetzt, dass zwischen der (Haupt-) Leistung und der
Gegenleistung (Entgelt) ein Konnex im Sinne einer inneren wirtschaftlichen Verknüp-
fung besteht (BGE 140 I 153 E. 2.5.1 S. 160; 140 II 80 E. 2.1 S. 82; 138 II 2395 E. 3.2 S. 241; Urteil
2C_196/2012 vom 10. Dezember 2012 E. 2.3, in: StR 68/2013 S. 292). Nur wer Leistungen
erbringt, die (objektiv) steuerbar sind, kann (subjektiv) steuerpflichtig werden (BGE 140
II 80 E. 2.2 S. 83; 138 II 2516 E. 2.2 S. 254; Urteil 2C_814/2013 vom 3. März 2014 E. 2.3.1,
2.4.3, in: ASA 82 S. 653). Das Erzielen von Entgelten bzw. ein unmittelbarer Zusammen-
hang zwischen Leistung und Vergütung gehört begriffsnotwendig zur gewerblichen oder
beruflichen Tätigkeit und ist Voraussetzung für eine unternehmerische Tätigkeit (R
I , Der mehrwertsteuerrechtliche Unternehmensbegriff im EU-Recht, in: Juslet-
ter 30. April 2012, Rz. 20; S /R , in: Clavadetscher/Glauser/Schafroth,
mwst.com, 2000, Art. 21 Rz. 26). Tätigkeiten, die ausschliesslich auf die Erzielung von
Nicht-Entgelten ausgerichtet sind oder ausschliesslich aus Nicht-Entgelten finanziert
werden, gelten nicht als unternehmerisch und führen systemkonform (vgl. E. 4.1 hiervor)
nicht zur Steuerpflicht (B /C /K , a.a.O., S. 75
Rz. 23; C /H /V /J /P , a.a.O., S. 208 Rz. 468; H -
, a.a.O., S. 253 f.; P /G , a.a.O., S. 236).

5.3. Allerdings ist nach ausdrücklichem Gesetzeswortlaut die Gewinnabsicht keine Vor-
aussetzung für ein Unternehmen (Art. 10 Abs. 1 MWSTG). Auch nicht gewinnstrebi-

5 ASA 81, 546.
6 ASA 81, 81.
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ge, ehrenamtlich geführte oder gemeinnützige Institutionen können mehrwertsteuer-
pflichtig sein (Art. 10 Abs. 2 lit. c MWSTG). Auch für sie ist zwar nach dem klaren Ge-
setzeswortlaut vorausgesetzt, dass sie eine auf die Erzielung von Einnahmen aus Leis-
tungen ausgerichtete Tätigkeit ausüben, doch braucht das erzielte Entgelt nicht kos-
tendeckend zu sein (C /H /V /J /P , a.a.O., S. 207 f.;
I , a.a.O., Rz. 21; S /R , a.a.O., Art 21 Rz. 27; S , a.a.O.,
Art. 10 Rz. 45). Eine unternehmerische Tätigkeit kann nicht schon deswegen verneint
werden, weil die Finanzierung teilweise aus anderen Quellen als aus Entgelten erfolgt
(B /C /K , a.a.O., S. 75 Rz. 23, S. 85 Rz. 51, S. 212 Rz. 49).
Sodann führen nach dem neuen MWSTG Nicht-Entgelte, namentlich Spenden, nicht
mehr zu einer Vorsteuerkürzung (vgl. E. 4.2 hiervor).

5.4. Davon geht auch die Beschwerdeführerin aus; sie verneint die Steuerpflicht aber
dann, wenn mit der fraglichen Tätigkeit nur in untergeordneter Weise Entgelte erzielt
werden. Sie hat in ihrer MWST-Praxis-Info 04 (im Folgenden: MPI 04) als Praxisfestle-
gung definiert, dass eine unternehmerische Tätigkeit zu verneinen ist, wenn absehbar
ist, dass die Aufwendungen dauerhaft zu mehr als 75 % durch Nicht-Entgelte gedeckt
werden, ohne dass hierfür ein konkreter unternehmerischer Grund vorliegt. Kapital-
und Zinserträge gelten nicht als Entgelte. Diese Praxisfestlegung gilt seit dem Inkrafttre-
ten des neuen MWSTG am 1. Januar 2010. Übergangsrechtlich lässt die ESTV allerdings
in Fällen, in denen bei erfolgtem Steuerausweis weder eine Rechnungskorrektur noch
der Nachweis des nichtvorhandenen Steuerausfalls möglich bzw. zumutbar ist (Art. 27
Abs. 2 MWSTG), den Abzug der im nichtunternehmerischen Tätigkeitsbereich ange-
fallenen Vorsteuern bis maximal in der Höhe der ausgewiesenen Steuern zu (MPI 04
Ziff. 7.4).

5.5. Diese 25/75-Prozent-Regel ist hier streitig (vgl. E. 3.4 hiervor). Sie ist im Gesetz
nicht ausdrücklich enthalten und wird in der Literatur teilweise kritisiert (C /
H /V /J /P , a.a.O., S. 616 Rz. 1671; I , a.a.O., Rz. 24;
P /G , a.a.O., S. 237 ff.). Die Steuerverwaltung kann allerdings
zwecks einheitlicher und rechtsgleicher Gesetzesanwendung Verwaltungsverordnungen
(Kreisschreiben, Weisungen, Direktiven usw.) erlassen, von denen das Gericht nicht oh-
ne triftigen Grund abweicht, solange sie eine überzeugende Konkretisierung der rechtli-
chen Vorgaben darstellen (BGE 133 V 346 E. 5.4.2 S. 352; Urteil 2C_258/2010 vom 23. Mai
2011 E. 4.2). Zu prüfen ist somit im Folgenden, ob die 25/75-Prozent-Regel dem gesetzli-
chen Begriff des Unternehmens entspricht.

5.6. Im Grundsatz ist der ESTV zuzustimmen, dass von einer unternehmerischen Tätig-
keit nicht gesprochen werden kann, wenn die Tätigkeit praktisch ausschliesslich durch
Nicht-Entgelte finanziert wird bzw. allfällige Entgelte bloss einen symbolischen oder
Bagatell-Charakter haben. Insbesondere könnte es eine Steuerumgehung darstellen (vgl.
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BGE 138 II 2397 E. 4 S. 243 ff.), wenn einzig zwecks Erzielung von Vorsteuerüberschüs-
sen eine ansonsten nicht unternehmerische Tätigkeit gegen rein symbolisches Entgelt
erbracht wird.

5.7. Umgekehrt ist aber die gesetzgeberische Wertung zu beachten, wonach auch ge-
meinnützige Institutionenmehrwertsteuerpflichtig sein können (vgl. E. 5.3 hiervor). Der
mehrwertsteuerrechtliche Begriff der unternehmerischen Tätigkeit ist insoweit nicht de-
ckungsgleich mit dem einkommens- oder gewinnsteuerrechtlichen, so dass auch der
dort verwendete Begriff der Liebhaberei (BGE 125 II 113 E. 5b S. 121 f.; Urteil 2C_186/2014
vom4. September 2014 E. 2, in: ASA 83 S. 231) nur eingeschränkt Anwendung finden kann
(BGE 138 II 2518 E. 4.3.3 S. 263; B /C /K , a.a.O., S. 77 f.
Rz. 27 f.; C /H /V /J /P , a.a.O., S. 207 Rz. 465). So-
dann ist die gesetzliche Wertung zu respektieren, dass Spenden nicht mehr zu einer
Vorsteuerkürzung führen. Das Gesetz geht somit davon aus, dass auch eine unterneh-
merische Tätigkeit spendenfinanziert sein kann. Dass daraus –wie im vorliegenden Fall –
ein Vorsteuerüberschuss resultieren kann, liegt auf der Hand, muss aber als vomGesetz-
geber in Kauf genommen betrachtet werden; entgegen der Auffassung der ESTV kann
nicht von einer gesetzlich nicht vorgesehenen Subventionierung gesprochen werden. Es
kann auch nicht dazu führen, dass eine ansonsten gegebene unternehmerische Tätigkeit
verneint wird.

5.8. Vorliegend erzielte die Beschwerdegegnerin in den hier streitbetroffenen Jahren Ent-
gelte, die 4,4 % bzw. 9,9 % des Gesamtaufwands (inkl. Finanzaufwand) ausmachten.
Diese Entgelte sind zwar deutlich untergeordnet, können aber nicht als bloss symbolisch
betrachtet werden, insbesondere angesichts ihrer absolut beträchtlichen Höhe, welche
auch deutlich über der Schwelle der obligatorischen Steuerpflicht für gemeinnützige In-
stitutionen (Fr. 150’000.– aus steuerbaren Leistungen; Art. 10 Abs. 2 lit. c MWSTG) liegt.

5.9. Zu beachten ist weiter, dass die Beschwerdegegnerin unbestrittenermassen seit Jah-
ren von der Beschwerdeführerin als mehrwertsteuerpflichtig behandelt wurde. Die Be-
schwerdeführerin macht nicht geltend, dass die Beschwerdegegnerin in den hier streiti-
gen Jahren die Art ihrer Tätigkeit gegenüber den Vorjahren geändert hätte.

Da die Definition des Unternehmens im neuen Recht inhaltlich mit der altrechtlichen
Umschreibung übereinstimmt (vgl. E. 4.2 hiervor), besteht somit kein Anlass, die Be-
schwerdegegnerin jetzt imHinblick auf ihreMehrwertsteuerpflicht anders zu behandeln
als vor dem Jahr 2010. Würde der blosse Umstand, dass nach neuem Recht die Spenden
nicht mehr zu einer Vorsteuerkürzung führen, zum Anlass genommen, um die Qualifi-

7 ASA 81, 546.
8 ASA 81, 81.
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kation als Unternehmen anders vorzunehmen als bisher, würde damit die gesetzgeberi-
sche Intention geradezu konterkariert.

Ebenso wenig kann der Umstand, dass vorliegend infolge der vorgenommenen Inves-
titionen erhebliche Vorsteuerüberschüsse resultieren, Anlass zu einer Umqualifikation
sein (vgl. E. 5.7 hiervor), zumal keine Anhaltspunkte für eine Steuerumgehung (vgl. E. 5.6
hiervor) geltend gemacht werden oder ersichtlich sind.

5.10. In dieselbe Richtung zielt nun schliesslich auch die Botschaft vom 25. Februar 2015
zur Teilrevision desMehrwertsteuergesetzes (BBl 2015 2615). Darin schlägt der Bundesrat
einen neuen Art. 10 Abs. 1bis lit. a E-MWSTG vor, wonach – insbesondere gemeinnützige
– Unternehmen künftig nicht mehr mindestens 25 % ihres Aufwandes mit Entgelten
decken müssen, damit sie als unternehmerisch tätig gelten und steuerpflichtig werden
können. Mit dieser Regelung würde sich die bisherige 25/75-Prozent-Praxis erübrigen
(BBl 2015 2615, S. 2631).

5.11. Insgesamt hat die Vorinstanz das Vorliegen einesUnternehmens und damit die Steu-
erpflicht der Beschwerdegegnerin mit Recht bejaht.

6.

6.1. Die Vorinstanz hat die Sache an die ESTV zurückgewiesen zur Prüfung, ob neben
dem unternehmerischen Bereich noch ein nicht-unternehmerischer Bereich besteht.
Die ESTV bemängelt, dass die Vorinstanz keine Kriterien der Abgrenzung genannt habe.

6.2. Nach Rechtsprechung und Lehre gilt der Grundsatz der Einheit des Unternehmens
(Urteile 2C_262/2012 vom 23. Juli 2012 E. 5.2, in: StR 68/2013 S. 48; 2C_123/2010 vom 5.
Mai 2010 E. 3.2, in: StR 65/2010 S. 796; C , a.a.O., S. 241 f.; S ,
a.a.O., Art. 10 Rz. 49). Innerhalb der unternehmerischen Tätigkeit kann es keinen Nicht-
Unternehmensbereich geben (B /C /K , a.a.O., S. 85
Rz. 51) und der Umstand, dass darin auch Nicht-Entgelte erzielt werden, führt nicht
zu einer Vorsteuerkürzung (Art. 33 Abs. 1 MWSTG; C /H /V /
J /P , a.a.O., S. 613 Rz. 1661; vgl. E. 4.2 hiervor). Indessen kann ein Unterneh-
mensträger auch einenNicht-Unternehmensbereich aufweisen, was zu einer gemischten
Verwendung und einer entsprechenden Vorsteuerkorrektur führt (Art. 30 Abs. 1
MWSTG). Eine solche Trennung von Unternehmens- und Nicht-Unternehmensbereich
besteht zwangsläufig bei natürlichen Personen bzw. Einzelunternehmen und Personen-
gesellschaften (C /H /V /J /P , a.a.O., S. 199 ff.,
609 ff.; B /K , a.a.O., S. 791).

Vorinstanz und Beschwerdeführerin gehen übereinstimmend und zutreffend davon aus,
dass grundsätzlich auch eine juristische Person neben einer unternehmerischen Tätig-
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keit eine nicht-unternehmerische Tätigkeit ausüben kann, bei welcher sie als Endver-
braucherin auftritt und weder steuerpflichtig ist noch einen Vorsteuerabzug geltend
machen kann (B /C /K , a.a.O., S. 85 ff., 211 ff.; B ,
a.a.O., Art. 28 Rz. 4; C /H /V /J /P , a.a.O., S. 612 ff.;
664 f.; C , a.a.O., S. 242 f.; S , a.a.O., Art. 10 Rz. 59 ff.). Voraus-
setzung ist indessen, dass die Bereiche klar und eindeutig voneinander abgetrennt wer-
den können. Insbesondere darf die Änderung des Vorsteuerabzugs-Systems nicht dazu
führen, dass durch eine restriktive Umschreibung des unternehmerischen Bereichs bzw.
eine weitgehende Abtrennung von nicht-unternehmerischen Bereichen im Ergebnis die
altrechtliche Lage wieder hergestellt wird, in welcher der Vorsteuerabzug nur bei steu-
erbaren Leistungen zulässig war (B /K , a.a.O., S. 791 f.; C /H /
V /J /P , a.a.O., S. 613 Rz. 1661; C , a.a.O., S. 242).

6.3. Vorliegend scheinen Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin übereinstim-
mend der Ansicht zu sein, dass die Tätigkeit der Beschwerdegegnerin kaum in getrennte
Bereiche aufgeteilt werden kann. Indessen fehlen im angefochtenen Entscheid sachver-
haltliche Feststellungen zu dieser Frage. Das Bundesgericht hat daher keinen Anlass, den
vorinstanzlichen Entscheid, der die Sache zur weiteren Abklärung dieser Frage und zur
Festsetzung der genauen Steuerforderung an die Beschwerdeführerin zurückgewiesen
hat, aufzuheben.

7.

Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen. Die Beschwer-
deführerin, um deren Vermögensinteresse es geht, trägt die Kosten des Verfahrens
(Art. 66 Abs. 1 und 4 BGG) und hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung
auszurichten (Art. 68 BGG).
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